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Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 1991 

(Haushaltsgesetz 1991) 
Vom 30. April 1991 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

§1 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
1991 wird in Einnahme und Ausgabe auf 71298400000 
Deutsche Mark festgestellt. 

§2 

(1) Das Finanzministeriurn wird ermächtigt, zur Dek
kung der Ausgaben des Haushaltsplans 1991 Kreditmittel 
bis zum Höchstbetrag von 5495344000 Deutsche Mark 
aufzunehmen. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach 
der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnis
sen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu 
bestimmen. Zur Deckung von Haushaltsausgaben dienen 
auch Einnahmen aus Kreditrahmenverträgen mit einer 
Laufzeit von einem Jahr und länger. 

(2) Dem Kreditrahmen nach Absatz 1 wachsen die Be
träge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 1991 fällig wer
denden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nr. 4.21 der Fi
nanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das Finanz
ministerium über die Ermächtigung nach Absatz 1 hinaus 
Kredite aufnehmen 

a) zur Anschlußfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen, 
b) zum Ankauf von Schuldtiteln des Landes im Wege der 

Kurspflege bis zu 10 vom Hundert des Betrages der 
umlaufenden Landesanleihen, Landesobligationen und 
Landesschatzanweisungen, dessen Höhe sich aus dem 
jeweils letzten Bericht des Finanzministeriums über 
die im Landesschuldbuch vorgenommenen Eintragun
gen gemäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die Errich
tung eines Landesschuldbuches für Nordrhein-Westfa
ien vom 5. November i948 (GS. NW. S. 639/GV. NW. 
S. 301) ergibt. 

(3) Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich 
ferner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
des Lastenausgleichfonds, des ERP-Sondervermögens, 
der Bundesanstalt für Arbeit und sonstiger Stellen die im 
Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten. 

§3 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt. Bürgschaf
ten für Kredite an die Wirtschaft und die freien Berufe so
wie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 2000000000 DM 
zu übernehmen. 

(2) Zur Übernahme von Bürgschaften aufgrund der Er
mächtigung in Absatz 1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts
und Finanzausschuß des Landtags gebilligten Bürg
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die 
Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft (SMBl. NW. 651) als allgemein erteilt. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß des Landtags ist 
zu informieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsan
trags von über 2000000 DM beabsichtigt ist. 

(3) Die Bürgschaften in Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichen Ablauf inner
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zahlungs
termine erwartet werden kann. Der Haushalts- und Fi
nanzausschuß des Landtags kann davon Ausnahmen zu
lassen, insbesondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen 
oder zur Stützung gewerblicher Unternehmen in struktur
schwachen Gebieten. Ausnahmegenehmigungen gelten 
allgemein als erteilt für neue Bürgschaften zugunsten der 
Ruhrkohle AG in Höhe erfolgter Tilgungen auf Einbrin
gungsforderungen und Kredite, die im Rahmen der bishe
rigen Ermächtigungen verbürgt worden sind. 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Rückbürg
schaften zugunsten der Bürgschaftsbank Nordrhein
Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft - bis zu 
200000000 DM zu übernehmen. 

§4 

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zugunsten 
der Forschungszentrum Jülich GmbH eine Gewährlei
stungsverpflichtung des Landes nach § 14 Absatz 2 des 
Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kernenergie 
und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) vom 23. 
Dezember 1959 (BGBl. 1 S. 814) in der jeweils gültigen Fas
sung sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 bis 6 der 
Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atom
gesetz (Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung) 
vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220) in der jeweils gültigen 
Fassung bis zu 10 vom Hundert des zur Erfüllung der Dek
kungsvorsorge festgesetzten Betrages, höchstens jedoch 
bis zu 116000000 DM, zu übernehmen. 

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt. im Interes
se der Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen 
Garantien bis zu 5000000 DM für die Übernahme von Ka
pitalbeteiligungen zu übernehmen. Diese Garantien kön
nen auch als Rückgarantien gegenüber der Bürgschafts
bank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgarantiege
meinschaft - übernommen werden. 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Interes
se kleiner und mittlerer Unternehmen und Angehöriger 
freier Berufe Rückgarantien bis zu 500000000 DM für Ge
währleistungen von Kreditinstituten für kleinere und 
mittlere Unternehmen und Angehörige freier Beli.\.fe im 
Rahmen von Geschäften außer halb des Währungsgebietes 
der Deutschen Mark zu übernehmen, insbesondere für 
Bietungs-, Anzahlungs-, Lieferungs-, Leistungs- und Ge
währleistungsgarantien. 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Interes
se von örtlichen Beschäftigungsinitiativen und Selbsthil
fegruppen Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthö
he von 30000000 DM zugunsten der Westdeutschen Lan
des bank (INVESTITIONSBANK NRW - Zentraibereich 
der WestLB -) zur Haftungsentlastung von Kreditinstitu
ten für die Hergabe von Krediten zu übernehmen. 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, beim Er
werb von Grundstücken aus Haushaltsmitteln bei Kapitel 
15040 Titel 82110 und 82120 die auf diesen Grundstücken 
ruhenden Verpflichtungen zur Abdeckung von Bergschä
den bis zur Höhe von 50000000 DM zu übernehmen. 

(6) Das Kultusministerium wird ermächtigt, 

a) Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen 
aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur Hö
he von insgesamt 46650000 DM, 

b) Verpflichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen 
aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstük
ken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus dem 
In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 
600000000 DM 

zu übernehmen. 

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Stär
kung der nordrhein-westfälischen Filmwirtschaft Haf
tungsfreistellungen bis zur Gesamthöhe von 6000000 DM 
zugunsten der Westdeutschen Landesbank (INVESTI
TIONSBANK NRW - Zentraibereich der WestLB -) zur 
Haftungsentlastung von Kreditinstituten für die Hergabe 
von Krediten zu übernehmen. 

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, der Hilfs
kasse des Landtags Nordrhein-Westfalen eine Schuld
buchforderung bis zur Höhe der Gesamtforderung an das 
Land einzuräumen. 

(9) Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium für den Zeitraum 1992 bis 1994 Ver
pfliChtungen für Zuschüsse an Unternehmen des deut
schen Steinkohlenbergbaus zur Erleichterung des Absat
zes von Kohle und Koks an die Stahlindustrie bis zur Hö
he eines Drittels der vorgesehenen Hilfen einzugehen. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 21 vom 21. Mai 1991 207 

(10) Die Erstattung des Ruhegehalts und der Versor
gungslasten für Planstelleninhaber an Ersatzschulen im 
Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über die Fi
nanzierung der Ersatzschulen (Ersatzschulfinanzgesetz) 
wird auch im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Schulträ
gers gemäß § 7 des Gesetzes zur Verbesserung der be
trieblichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 
(BGBl. I S. 3610) gewährleistet. 

§5 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Kassenver
stärkungskredite bis zur Höhe von acht vom Hundert des 
in § I festgestellten Betrages aufzunehmen. 

§6 

(1) Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind in
nerhalb der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausga
ben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 der sächli
chen Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig. 

(2) Der gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushalts
ordnung zu bestimmende Betrag wird auf 10000000 DM 
festgesetzt, für VerpfliChtungsermächtigungen (§ 38 Ab
satz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung) als J ahresbe
trag. 

(3) Abweichend von § 38 Absatz 2 Satz 1 der Landes
haushaltsordnung bedarf die Inanspruchnahme von Ver
pflichtungsermächtigungen der Einwilligung des Finanz
ministeriums. 

(4) Das Finanzministerium kann zulassen, Bauland (§ 89 
des II. Wohnungsbaugesetzes) für den sozialen Woh
nungsbau bis zu 50 vom Hundert unter dem vollen Wert zu 
veräußern, wenn sichergestellt ist, daß innerhalb von 3 
Jahren seit Abschluß des Kaufvertrages der Baubeginn 
erfolgt und der gemäß § 3 WobindG zuständigen Stelle 
dauerhaft das Recht eingeräumt wird, für alle Vermie
tungsfälle ab der Zeit der BezugsfertigsteIlung die Mieter 
für die erstellten Wohnungen zu benennen und der Bau
herr sich verpflichtet, mit den benannten Wohnungssu
chenden Mietverträge abzuschließen. Das Besetzungs
recht ist durch die Eintragung einer Dienstbarkeit im 
Grundbuch zu sichern. Der Wert der Grundstücke ist 
durch die zuständigen Gutachterausschüsse zu ermitteln. 
Das Finanzministerium kann ferner zulassen, daß unbe
baute und bebaute landeseigene Grundstücke den Studen
tenwerken - Anstalten des öffentlichen Rechts - zur Er
füllung ihrer gesetzlichen Aufgaben unentgeltlich über
eignet werden. Unterbleibt die Verwendung für den ge
nannten Zweck, so ist das Eigentum an den Grundstücken 
zum Einstandspreis auf das Land zuruckzuübertragen. 
Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für 
die Bestellung von Erbbaurechten und das Überlassen von 
Nutzungsrechten. 

(5) Die für den Ausbau von Wasserstraßen des west
deutschen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke 
des Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf
grund der am 14. September 1965 zwischen der Bundesre
publik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen 
getroffenen Regierungsabkommen dem Bund unentgelt
lich zur Verfügung zu stellen. 

(6) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsord
nung wird zugelassen, daß vom Land entwickelte oder in 
dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwender
programme (Software) unentgeltlich an juristische Perso
nen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit 
Gegenseitigkeit besteht. Vertragliche Sondervereinbarun
gen im Rahmen einer Verbundentwicklung bleiben hier
von unberührt. 

(7) Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der För
derung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Finanzministerium auf
grund des Gesetzes zum Ausgleich unterschiedlicher 
Wirtschaftskraft in den Ländern (Strukturhilfegesetz) 
vom 20. Dezember 1988 (BGBL I S. 2358) veranschlagte 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für andere 
förderungsfähige Zwecke umsetzen. Ausgaben und Ver
pflichtungsermächtigungen nach dem Strukturhilfegesetz 
sind - soweit sie auf neue Projekte der Förderliste 1991 
entfallen - gern. § 22 LHO gesperrt. 

(8) Die Titel der Obergruppen 51 bis 54 sind in Höhe von 
3 vom Hundert der Ansätze gesperrt Diese Sperre gilt 

nicht für Ausgaben, soweit sie von Dritten oder aus 
zweckgebundenen Einnahmen finanziert werden. Hierzu 
rechnen auch die sächlichen Verwaltungsausgaben der 
Medizinischen Einrichtungen der Universitäten, der Tech
nischen Hochschule Aachen und der Universität - Ge
samthochschule - Essen sowie die Auslagen in Rechtssa
chen. Die Beschränkung gilt ferner nicht für Ausgaben, 
die bei _ Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes 1991 durch 
gesetzliche, vertragliche oder sonstige rechtliche Ver
pflichtungen dem Grunde und der Höhe nach mit der Fol
ge festgelegt sind, daß Anspruche gegen das Land beste
hen sowie für Ausgaben für größere Unterhaltungsarbei
ten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen (Kapitel 
20020 Titel 51920 und 51921). Zuschußtitel der Haupt
gruppe 6 für Ausgaben an institutionell geförderte Zuwen
dungsempfänger sind in Höhe von 3 vom Hundert des 
Landesanteils an den sächlichen Verwaltungsausgaben 
gesperrt. Ausgenommen sind die Zuschußtitel für Ausga
ben an Zuwendungsempfänger, die vom Bund und den 
Ländern aufgrund von Vereinbarungen gemeinsam geför
dert werden. 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Nachweis 
eines unabweisbaren Bedürfnisses Ausnahmen gegen 
Ausgleich bei anderen Titeln zuzulassen. Titel der Haupt
gruppen 7 und 8 dürfen zum Ausgleich nicht herangezo
gen werden. 

Das Nähere regelt das Finanzministerium. 

(9) Mehrausgaben bei Ausgaben für Große Neu-, Um
und Erweiterungsbauten, die mit Teil- oder Gesamtbeträ
gen veranschlagt sind, dürfen nach vorheriger Abstim
mung zwischen den beteiligten Ministerien und mit dem 
Ministerium für Bauen und Wohnen sowie mit Einwilli
gung des Finanzministeriums abweichend von § 37 der 
Landeshaushaltsordnung in der Höhe geleistet werden, in 
der bei veranschlagten Ausgaben für andere Große Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten kassenmäßige Minderaus
gaben entstehen. 

§7 
(1) Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppen 

422, 425, 426 und 429 bei den einzelnen Besoldungs-, Ver
gütungs- und Lohngruppen ausgebrachten Stellen für be
amtete Hilfskräfte, Angestellte und Arbeiter sind verbind
lich. Ebenfalls verbindlich sind die in den Erläuterungen 
zu Titel 422 20 ausgebrachten Stellen für Beamte auf Wi
derruf im Vorbereitungsdienst und abweichend von § 48 
Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung die vorgesehenen 
Zahlen für die Einstellung von Beamten im Vorberei
tungsdienst. 

Von der Verbindlichkeit sind Stellen für abgeordnete 
Beamte ausgenommen. 

(2) Die nach §20 Absatz 1 Nrn. 1 und 2a in Verbindung 
mit § 46 der Landeshaushaltsordnung zugelassene Dek
kungsfähigkeit gilt mit der Maßgabe, daß beamtete Hilfs
kräfte, Angestellte oder Arbeiter auf unbesetzten Plan
stellen, Angestellte oder Arbeiter auf unbesetzten Stellen 
für beamtete Hilfskräfte und Arbeiter auf unbesetzten 
Stellen für Angestellte geführt werden dürfen, unabhän
gig davon, in welcher Höhe Ausgabemittel für unbesetzte 
Planstellen oder unbesetzte andere Stellen zur Verfügung 
stehen. 

(3) Mit Ausnahme der für Teilzeitkräfte geltenden Re
gelung darf auf einer unbesetzten Planstelle oder unbe
setzten anderen Stelle jeweils nur ein Bediensteter ge
führt werden. Darüber hinaus muß die Planstelle oder an
dere Stellen im Zeitpunkt der Inanspruchnahme durch die 
beamtete Hilfskraft, den Angestellten oder den Arbeiter 
gleich- oder höherwertig sein. 

(4) Planstellen und Stellen können für Zeiträume, in de
nen Stelleninhabern vorübergehend keine oder keine vol
len Dienstbezüge zu gewähren sind, im Umfang der nicht 
in Anspruch genommenen Planstellen- oder Stellenantei
le für die Beschäftigung von beamteten Hilfskräften und 
Aushilfskräften in Anspruch genommen werden. Dies gilt 
auch für die Dauer des Erziehungsurlaubs nach dem Ge
setz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erzie
hungsurlaub in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Juli 1989 (BGBl. I S. 1550) und nach der Verordnung über 
den Erziehungsurlaub für Beamte und Richter im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 8. April 1986 (GV. NW. S. 231), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. April 1990 (GV. 
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NW. S. 256). Die vorstehende Regelung gilt nicht in den 
Schulkapiteln 05 300 bis 05440 und nicht für Planstellen 
und Stellen ohne Besoldungsaufwand und für Planstellen 
und Stellen, auf denen Beamte, Angestellte oder Arbeiter 
geführt werden, die innerhalb der Landesverwaltung zu 
anderen Verwaltungszweigen (Kapiteln) abgeordnet sind 
oder abgeordnet werden. 

(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Beamte 
und Richter, die nach § 85a Absatz 1 Nr.2 des Landesbe
amtengesetzes (in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Mai 1981 - GV. NW. S. 234 - zuletzt geändert durch Ge
setz vom 7. März 1990 - GV. NW. S. 196 -) bzw. § 8a Ab
satz 1 Nr.2 des Landesrichtergesetzes (vom 29. März 1966 
- GV. NW. S. 217 -. zuletzt geändert durch Gesetz vom 
7. März 1990 - GV. NW. S. 197) beurlaubt werden, Leerstel
len einzurichten, soweit zu einer Neubesetzung der Plan
stellen und Stellen für beamtete Hilfskräfte ein unabweis
bares Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Beurlau
bungen von Beamten gemäß § 78b Absatz 1 Satz 1 Nr.4 
des Landesbeamtengesetzes oder von Richtern gemäß 
§ 6 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 des Landesrichtergesetzes. In 
anderen Fällen wird das Finanzministerium ermächtigt, 
mit Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags für Beamte und Richter Leerstellen einzu
richten. Die Vorschriften der Sätze 1 bis 3 gelten für die 
Einrichtung von Leerstellen für Angestellte und Arbeiter 
sinngemäß. 

(6) Mit Einwilligung des Finanzministeriums und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
zusätzliche Stellen für beamtete Hilfskräfte, Beamte auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst, Angestellte und Arbei
ter eingerichtet werden. 

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können zur 
Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche Stellenumwandlun
gen bei den Stellen für Angestellte und Arbeiter vorge
nommen werden. 

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Förde
rung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Stellen für An
gestellte und Arbeiter zusätzlich einzurichten. Diese Stel
len dürfen nur im Rahmen der als förderungswürdig an
erkannten Maßnahmen und nur für die Dauer der Zuwei
sung der Arbeitskräfte durch die Arbeitsverwaltung in 
Anspruch genommen werden. Die anfallenden Vergütun
gen und Löhne sind bei einem Titel der Gruppe 427 nach
zuweisen und aus Mitteln des Kapitels 20 020 Titel 427 70 
zu decken. 

(8) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Einwil
ligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land
tags Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächst
jährigen Einstellungsermächtigungen bzw. freiwerdenden 
Ausbildungsstellen im Beruf "Verwaltungsfachangestell
te/r" zu erteilen. 

§7a 

(1) Beförderungssperren aufgrund des Haushaltsgeset
zes 1990 bleiben bis zu deren Ablauf bestehen. 

Am 1. Januar 1991 freie und im Laufe des Haushaltsjah
res freiwerdende Planstellen und Stellen dürfen für die 
Dauer von 9 Monaten nicht besetzt werden. 

Bei Stellen, die von der Besetzungssperre nach Satz 2 
erfaßt werden, wird die Dauer der abgelaufenen Beförde
rungssperren angerechnet. 

Die unter die Besetzungssperre fallenden Planstellen 
können mit Einwilligung des Finanzministeriums zur An
stellung von Beamten auf Probe nach Ableistung der Pro
bezeit in Anspruch genommen werden, sofern und soweit 
andere Planstellen nicht zur Verfügung stehen. Im Be
darfsfalle dürfen gesperrte Stellen für beamtete Hilfskräf
te zur Übernahme von geprüften Beamtenanwärtern nach 
Ableistung des Vorbereitungsdienstes verwendet werden. 

Von der Besetzungssperre ausgenommen sind 

a) im Geschäftsbereich des Justizministeriums: 
Stellen für Angestellte zur Übernahme von Auszubil
denden nach bestandener Abschlußprüfung sowie die 
Planstellen und Stellen des Justizvollzugskrankenhau
ses des Landes Nordrhein-Westfalen in Fröndenberg, 
die der Krankenversorgung dienen; 

b) im Geschäftsbereich des Kultusministeriums: 
Planstellen und Stellen für Lehrer; 

c) im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen
schaft und Forschung: 
Planstellen und Stellen in den Kapiteln 06022 und 
06023 (Hochschulsonderprogramm I und II), 
Planstellen und Stellen der Medizinischen Einrichtun
gen, die der Krankenversorgung dienen, sowie die 
Planstellen und Stellen, die in die Feststellung der Aus
bildungskapazität von Fächern mit erschöpfender Nut
zung dieser Kapazitäten eingegangen sind - außerdem 
bei Fachhochschulen auch die Stellen der Dienstart 08 
bei Titel 425 10 und der Dienstart 01 bei Titel 42610 in 
Lehreinheiten mit erschöpfender Nutzung; 

d) im Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs: 
Planstellen des Präsidenten, des Vizepräsidenten und 
der anderen Mitglieder des Landesrechnungshofs; 

e) in allen Geschäftsbereichen: 
Planstellen und Stellen der Titelgruppe 19, 
Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs
dienst und für Auszubildende in privatrechtlichen Aus
bildungsverhältnissen, 
Stellen, die von Dritten voll finanziert werden, 
Planstellen, die mit Beamten i. S. von § 38 des Landes
beamtengesetzes besetzt werden, 
Planstellen der Richter, deren Ernennung aus gerichts
verfassungsrechtlichen Gründen geboten ist, 
Stellen zur Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen nach § 7 Absatz 7, 
Planstellen und Stellen, die mit Schwerbehinderten be
setzt werden, 
Planstellen, die aufgrund von Maßnahmen nach § 78 b 
oder § 85 ades Landesbeamtengesetzes oder § 6 a oder 
§ 6 b des Landesrichtergesetzes frei werden. 

In anderen Fällen kann von der Besetzungssperre gegen 
gleichwertigen Ausgleich an anderer Stelle bezüglich des 
höheren Dienstes die Landesregierung, im übrigen das Fi
nanzministerium weitere Ausnahmen zulassen, wenn sie 
unabweisbar sind. Die Landesregierung kann ihre Befug
nisse auf das Finanzministerium übertragen. 

Darüber hinaus kann von der Besetzungssperre 
- in Fällen des Einzelplans 01 die Präsidentin des Land

tags, 
- in Fällen des Einzelplans 13 der Präsident des Landes-

rechnungshofs 

weitere Ausnahmen zulassen, wenn sie unabweisbar sind. 
Der Haushalts- und Finanzausschuß des Landtags ist ent
sprechend zu unterrichten. 

Sofern eine solche Ausnahme von der Besetzungssperre 
zugelassen wird, gilt für die Dauer der Ausnahmeregelung 
eine Ersatzbeförderungssperre. 

(2) Planstellen, die in den Stellenplänen des Landes
haushalts bei den Eingangsämtern der jeweiligen Lauf
bahngruppe als künftig wegfallend bezeichnet sind, kön
nen mit Einwilligung des Finanzministeriums in An
spruch genommen werden 
a) zur Anstellung von Beamten nach Ablauf der Probe

zeit, sofern andere Planstellen nicht zur Verfügung ste
hen, 

b) im Geschäftsbereich des Kultusministeriums zur Füh
rung von Lehrern, die nach einer Teilzeitbeschäftigung 
oder Beurlaubung gemäß § 85 a oder § 78 b des Landes
beamtengesetzes in Teilzeit- oder Vollzeitbeschäfti
gung zurückkehren, sofern andere Planstellen nicht 
zur Verfügung stehen. 

§ 47 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung findet in die
sen Fällen keine Anwendung. 

(3) Planstellen, die in den Stellenplänen des Landes
haushalts als künftig wegfallend bezeichnet sind, können 
mit Einwilligung des Finanzministeriums im Umfang der 
durch Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung und Beur
laubung nach § 78 b des Landesbeamtengesetzes bzw. § 6 b 
des Landesrichtergesetzes freiwerdenden Stellen in An
spruch genommen werden 
a) zur Einstellung von Angestellten mit auf höchstens 

fünf Jahre befristeten Verträgen, 
b) zur unbefristeten Einstellung dann, wenn bei der Auf

nahme der Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung nach 
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einer Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung gemäß 
§ 78 b des Landesbeamtengesetzes oder § 6 b des Lan
desrichtergesetzes entsprechende Planstellen zur Ver
fügung stehen, 

c) abweichend VOn a) und b) im Geschäftsbereich des 
Kultusministeriums mit Einwilligung des Haushalts
und Finanzausschusses des Landtags zur unbefristeten 
Einstellung von Lehrern zur Verbesserung des Unter
richtsangebotes in vom Kultusministerium festgeleg
ten Fächer- und Fachrichtungskombinationen, soweit 
die freiwerdenden Stellen nicht bereits durch Ersatz
einsteIlungen oder zur Beschäftigung mit voller 
Pflichtstundenzahl von Lehrern, die in den Vorjahren 
unbefristet mit verringerter Pflichtstundenzahl einge
stellt wurden, in Anspruch genommen worden sind. 

§ 47 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung findet in die
sen Fällen keine Anwendung. 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Einwil
ligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land
tags bei Auflösung vo~ Ersatzschulen Planstellen und 
Stellen für Lehrer zur Übernahme von hauptberuflichen 
Lehrern bei fachspezifischem Bedarf einzurichten, sofern 
andere Planstellen und Stellen nicht zur Verfügung 
stehen. 

(5) Stellen, die im ~andeshausha1t als künftig wegfal
lend bezeichnet sind (Überhangstellen), sind zur Herstel
lung gleichmäßiger Unterrichtsbedingungen nach pädago
gischen und unterrichtsorga!lisatorischen Gesichtspunk
ten zu verteilen. Aus den ÜberhangsteIlen bei Kapitel 
05 330 und Kapitel 05 340 ist insbesondere ein zusätzlicher 
Unterrichtsbedarf für ausländische Schüler und Spätaus
siedler zu decken. Das Kultusministerium wird ermäch
tigt, mit Einwilligung des Finanzministeriums und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags abwei
chend von § 50 Absatz 2 Satz 1 der Landeshaushaltsord
nung Planstellen für Lehrer, die als künftig wegfallend 
bezeichnet sind, innerhalb der Kapitel 05310 bis 05440 
umzusetzen und sie als Zuschläge zur Grundstellenzahl 
im Rahmen pädagogischer Notwendigkeiten einzusetzen. 

(6) Die in den vorstehenden Absätzen sowie in § 7 ent
haltenen Regelungen zur Stellenbewirtschaftung gelten 
entsprechend für Anstalten des öffentlichen Rechts, an 
deren Grundkapital das Land Nordrhein-Westfalen über
wiegend beteiligt ist. 

§8 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für 
Zuwendungen im Sinne des §.23 der Landeshaushaltsord
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außer
halb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) 
sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan des 
Zuwendungsempfängers von der Bewilligungsbehörde ge
billigt worden ist. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institu
tionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt 
werden, daß der Zuwendungsempfänger seine Beschäftig
ten nicht besserstellt als vergleichbare Arbeitnehmer des 
Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertragli
chen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeits
bedingungen vereinbart werden, als sie für Arbeitnehmer 
des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt 
bei Zuwendungen zur Projektförderung, wenn die Ge
samtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend 
aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten wer
den. Das Finanzministerium kann bei Vorliegen zwingen
der Gründe Ausnahmen zulassen 

(3) Bei Zuwendungen zur institutionellen Förderung ist 
der Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich Or
ganisations- und Stellenplan des Zuwendungsempfängers 
verbindlich. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des 
Finanzministeriums. 

Bei der Gewährung von Zuwendungen sind die in den 
Haushalts- oder Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Zahlen 
der für die einzelnen Vergütungsgruppen angegebenen 
Stellen für verbindlich zu erklären. Außerdem ist den Zu
wendungsempfängern bei der Gewährung der Zuwendun
gen aufzugeben, entsprechend der für die Landesverwal
tung vorgeschriebenen Stellenbesetzungs- und Beförde
rungssperre (§ 7 a Absatz 1) zu verfahren. Werden Ausga
ben oder Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendun-

gen von mehreren staatlichen Stellen gewährt, soll zwi
schen diesen das Einvernehmen über die Verbindlichkeit 
der Stellenübersichten und über die Anwendung der Stel
lenbesetzungs- und Beförderungssperre herbeigeführt 
werden. 

(4) Werden Zuwendungen nicht oder nicht mehr ihrem 
Zweck entsprechend, unwirtschaftlich oder nicht alsbald 
nach der Auszahlung verwendet oder werden sonstige mit 
der Zuwendung verbundene Auflagen nicht erfüllt, kann 
der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise mit Wirkung 
auch für die Vergangenheit widerrufen werden. Dies gilt 
auch, soweit der Zuwendungsbescheid vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erlassen worden ist. 

(5) Soweit ein Zuwendungsbescheid nach Absatz 4 oder 
nach sonstigen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die 
Vergangenheit widerrufen, zurückgenommen oder infolge 
des Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam 
wird, ist die Zuwendung, auch soweit sie bereits verwen
det worden ist, zurückzuzahlen. Hat der Zuwendungsemp
fänger die Umstände, die zum Widerruf, zur Rücknahme 
oder zur Unwirksamkeit des Zuwendungsbescheides ge
führt haben, nicht zu vertreten, so gelten für den Umfang 
der Rückzahlung die Vorschriften des Bürgerlichen Ge
setzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung entsprechend. Auf den Wegfall der Berei
cherung kann sich der Zuwendungsempfänger nicht beru
fen, soweit er die Umstände kannte oder infolge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte, die zum Entstehen des Rück
zahlungsanspruchs geführt haben. Der Rückzahlungsan
spruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem 
Zeitpunkt an mit 6 vom Hundert für das Jahr zu verzin
sen. 

(6) Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Aus
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 
und wird der Zuwendungsbescheid nicht widerrufen oder 
zurückgenommen, können für die Zeit bis zur zweckent
sprechenden Verwendung Zinsen nach den in Absatz 5 be
zeichneten Grundsätzen erhoben werden. 

(7) Aus zwingenden Gründen des Geheimschutzes wird 
die Bewilligung von Ausgaben, die nach einem geheimzu
haltenden Wirtschaftsplan bewirtschaftet werden sollen, 
von der Billigung des Wirtschaftsplans durch das Gre
mium nach § 7 des Gesetzes über den Verfassungsschutz 
in Nordrhein-Westfalen - VSG NW - vom 21. Juli 1981 (GV. 
NW. S. 406) in der jeweils gültigen Fassung abhängig ge
macht. 

Die Mitglieder des Gremiums sind zur Geheimhaltung 
aller Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei dieser 
Tätigkeit bekanntgeworden sind. 

§9 

Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Ausgaben 
nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur 
Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt
schaft vom 8. Juli 1967 (BGBl. I S. 582). zuletzt geändert 
durch Artikel 12 des Finanzanpassungsgesetzes vom 
30. August 1971 (BGBl. I S. 1426), über den im § 2 dieses 
Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag hinaus weitere Kre
ditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag von 
500000000 DM aufzunehmen oder entsprechende Ein
nahrnereste zu bilden. Das Finanzministeriuro kann fer
ner zulassen, daß Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbin
dung mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft, die bis zum Schluß ei
nes Haushaltsjahres nicht geleistet worden sind, als Aus
gabereste auf das nächste Haushaltsjahr übertragen wer
den. 

§ 10 

(1) Der Durch~chnittsbetrag für die Personalkosten der 
hauptamtliCh oder hauptberuflich tätigen pädagogischen 
Mitarbeiter nach § 20 Absatz 1 des Ersten Gesetzes zur 
Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 7. Mai 1982 (GV. NW. 
S. 276) wird auf 57750 DM, der Durchschnittsbetrag für die 
Zuweisung für eine durchgeführte Unterrichtsstunde nach 
§ 20 Absatz 5 Satz 1 des Weiterbildungsgesetzes wird auf 
37,50 DM, der Durchschnittsbetrag für die Zuweisung für 
einen durchgeführten Teilnehmertag nach § 20 Absatz 6 
Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes wird auf 30 DM und der 
Durchschnittsbetrag für die Zuweisungen bzw. Zuschüsse 
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zu den Teilnehmerkosten nach § 26 des Weiterbildungsge
setzes wird auf 3 DM festgesetzt. 

(2) In Abweichung von § 20 Absatz 1 und 2 sowie § 24 
Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 20 Absatz 9 und § 24 
Absatz 6 des Weiterbildungsgesetzes erstattet das Land 
Personalkosten bzw. 60 vom Hundert der Personalkosten 
für hauptamtlich oder hauptberuflich tätige pädagogische 
Mitarbeiter nur für die Stellen, die im Jahre 1990 besetzt 
waren und gefördert wurden. Soweit eine Einrichtung 
1990 eine Stelle für einen hauptamtlich oder hauptberuf
lich tätigen pädagogischen Mitarbeiter besetzt hat, für die 
2400 Unterrichtsstunden oder 2000 Teilnehmertage nicht 
durchgeführt und nicht gefördert wurden, werden Perso
nalkosten weiter erstattet bis zum nächstmöglichen Frei
werden einer geförderten Stelle; im Jahre 1990 besetzte 

. Stellen können wieder besetzt und gefördert werden, 
wenn je geförderte Stelle 2400 Unterrichtsstunden oder 
2000 Teilnehmertage im Jahr durchgeführt werden. Für 
1983 bis 1987 anerkannte Einrichtungen können Personal
kosten für eine Stelle erstattet werden, wenn 2400 Unter
richtsstunden oder 2000 Teilnehmertage durchgeführt 
und gefördert werden. Bei Volkshochschulen werden min
destens die Stellen für hauptamtlich oder hauptberuflich 
tätige pädagogische Mitarbeiter im Rahmen des Mindest
angebots gemäß § 20 Absatz 1 des Weiterbildungsgesetzes 
gefördert. Über Ausnahmen entscheidet das zuständige 
Fachministerium im Einvernehmen mit dem Finanzmini
sterium. 

(3) In Abweichung von § 20 Absatz 5 und 6 und § 24 Ab
satz 4 in Verbindung mit § 20 Absatz 9 und § 24 Absatz 6 
des Weiterbildungsgesetzes erfolgt die Erstattung für 
durchgeführte und förderungsfähige Unterrichtsstunden 
und Teilnehmertage nur bis zur Höhe der in 1983 durch
geführten und geförderten Unterrichtsstunden und Teil
nehmertage zusätzlich einer Steigerung um 5 vom Hun
dert. Bei Volkshochschulen wird mindestens das durchge
führte Mindestangebot gefördert. Über Ausnahmen hin
sichtlich der Erstattung nach der höchsten Jahresfestset
zung seit 1983 entscheidet das zuständige Fachministe
rium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium. Für 
bis zum 31. Dezember 1982 anerkannte Einrichtungen, bei 
denen 1983 weder 2400 Unterrichtsstunden noch 2000 
Teilnehmertage gefördert wurden, und für 1983 bis 1987 
anerkannte Einrichtungen erfolgt die Erstattung bis zu 
2400 förderungsfähigen durchgeführten Unterrichtsstun
den oder bis zu 2000 förderungsfähigen durchgeführten 
Teilnehmertagen zusätzlich einer Steigerung um 5 vom 
Hundert. 

(4) Für die nach dem 31. Dezember 1987 anerkannten 
Einrichtungen erfolgt im Haushaltsjahr 1991 keine Förde
rung. 

(5) Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ihren Wohn
sitz oder Arbeits- oder Ausbildungsplatz in Brandenburg 
haben, werden bei der Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
nach dem Weiterbildungsgesetz wie Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Landes Nordrhein-Westfalen behandelt. 
Entsprechende Veranstaltungen können, wenn dies sach
lich erforderlich ist, auch im Land Brandenburg durchge
führt werden. 

§ 10a 

(1) Die Jugendämter sind zuständig für die Bewilligung 
von Zuweisungen und Zuschüssen zur Förderung der offe
nen Jugendarbeit, soweit nicht die Zuständigkeit der Lan
desjugendämter nach § 5 der Landschaftsverbandsord
nung vom 27. August 1984 (SGV. NW. 2022) gegeben ist. 
Dies gilt auch für eigene Maßnahmen der Jugendämter. 

(2) Die Jugendämter bewirtschaften die hierfür im 
Haushaltsplan des Landes vorgesehenen Ausgaben nach 
Maßgabe allgemeiner Weisungen des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. Satz 1 gilt entsprechend 
für die Erhebung der mit der Bewirtschaftung der Ausga
ben zusammenhängenden Einnahmen. 

§ lOb 
Abweichend von § 63 Absatz 1 der Landeshaushaltsord

nung und gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaus
haltsordnung wird zugelassen, daß Vermögensgegenstän
de für Empfänger aus den neuen Ländern der Bundesre
publik Deutschland erworben und im Eigentum des Lan
des befindliche Vermögensgegenstände an Empfänger aus 
den neuen Ländern der Bundesrepublik Deutschland un
entgeltliCh abgegeben werden. 

§11 

Das Landeswohnungsbauvermögen (§ 17 des Woh
nungsbauförderungsgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 30. September 1979 - GV. NW. S. 630-) 
darf auch verwendet werden für Darlehen für Zwecke der 
Wohneigentumssicherungshilfe sowie für Darlehen und 
Zuschüsse zur Mietpreisbegrenzung im Wohnungsbau, 
zur Förderung des Ankaufs von Wohnungen und zur För
derung der Modernisierung. 

§ 12 

Das Gesetz über die Errichtung eines Landesschuldbu
ches für Nordrhein-Westfalen vom 5. November 1948 (GS. 
NW. S. 639/GV. NW. S. 301) findet mit der Maßgabe An
wendung, daß lediglich Buchschulden in das Landes
schuldbuch einzutragen sind. 

§ 13 

Die Vorschriften und Ermächtigungen in § 3 Absatz 1 
und 4, §4, §7, §7a, §8, § 10, § lOa und § lOb gelten bis zur 
Verkündung des Haushaltsgesetzes 1992 weiter. Entspre
chendes gilt für § 6 Absatz 2. 

§ 14 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. April 1991 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Innenminister 

Schnoor 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 

Der Justizminister 

Rolf Krumsiek 

Der Kultusminister 

Hans Schwier 

Die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 

Anke Brunn 

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Hermann Heinemann 

Der Minister 
für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie 

Günther Einert 

Der Minister 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

Klaus Matthiesen 

Der Minister 
für Stadtentwicklung und Verkehr 

Franz-Josef Kniola 

Die Ministerin 
für Bauen und Wohnen 

Ilse Brusis 

Die Ministerin 
für die Gleichstellung von Frau und Mann 

Ilse Ridder-Melchers 

Der Minister 
für besondere Aufgaben 

und Chef der Staatskanzlei 

Wolfgang Clement 
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Haushaltsübersicht 

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben 
tungsermäch-
tigungen 

1991 1990 1991 1991 1990 
(TDM) (TDM) (TDM) (TDM) (TDM) 

01 Landtag 2 256,0 1 961,0 137 284,9 2 100,0 172 764,7 

02 Ministerpräsident und Staatskanzlei 3 018,1 2 638,6 167 579,3 26 275,0 140 474,8 

03 Innenministerium 391 794,5 415 386,3 4 512 866,5 194400,0 4 251 165,2 

04 Justizministerium 1 142 903,4 1 100 979,0 3 093 328,4 164 703,0 2 892 561,3 

05 Kultusministerium 147 720,2 99 910,6 12 603 943,0 96 813,8 11 802 068,3 

06 Ministerium für Wissenschaft 1 519 358,3 1 331 739,6 6 957 912,7 372 171,1 6 397 687,9 
und Forschung 

07 Ministerium für Arbeit, Gesundheit 990443,6 959 616,8 5 766 741,5 1 394 394,0 5 559 599,6 
und Soziales 

08 Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand 835 871,1 618 637,1 3 552 464,7 1 340 928,0 3 270 783,2 
und Technologie 

09 Ministerium für Bundesangelegenheiten 66,6 66,6 8 962,1 20 000,0 7 788,1 

10 Ministerium für Umwelt, Raumordnung 1 056 037,1 1 068 445,6 2 130425,3 590 664,0 2 122 199,5 
und Landwirtschaft 

11 Ministerium für die Gleichstellung 0,0 0,0 17 060,9 300,0 9 805,3 
von Frau und Mann 

12 Finanzministerium 201 797,3 199 591,7 2 176 502,5 96 711,0 2 204 756,5 

13 Landesrechnungshof 140,0 140,0 17 626,3 0,0 16 119,9 

14 Ministerium für Bauen und Wohnen 1 873 542,4 1 828 764,6 3 068 281,1 2 586 089,0 2 693 681,2 

15 Ministerium für Stadtentwicklung 1 148 128,8 1 081 110,3 2 844 129,5 1 703 341,0 2 850 092,5 
und Verkehr 

20 Allgemeine Finanzverwaltung 61 985 322,6 58 721 943,5 24 243 291,3 1 645339,0 23 039 383,3 

Zusammen 71 298 400,0 67 430 931,3 71 298 400,0 10234 228,9 67 430 931,3 
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Finanzierungsübersicht 

I. Haushaltsvolumen 

11. Ermittlung des Finanzierungssaldos 

1. Ausgaben 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt) 

2. Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Kreditmar:!ümitteln, 
Entnahmen aus Rücklagen und Uberschüssen aus Vorjahren) 

3. Finanzierungssaldo 

111. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 

4.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

4.21 darunter gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz in Verbindung 
mit § 12 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz 

4.3 Netto- Neuverschuldung am Kreditmarkt 

5. Einnahmen aus Rücklagen 

6. Überschüsse aus Vorjahren 

7. Finanzierungssaldo 

IV. Nachrichtlich 

Ermittlung der Kreditermächtigung für Kreditmarktmittel 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 
dazu gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz in Verbindung 
mit § 12 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz 
dazu gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 Haushaltsgesetz 

Kreditermächtigung 

Kreditfinanzierungsplan 

I. Einnahmen aus Krediten 
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 
vom Kreditmarkt 

Zusammen 

11. Tilgungsausgaben für Kredite 
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 
vom Kreditmarkt 

Zusammen 

111. Netto-Neuverschuldung insgesamt 
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 
am Kreditmarkt 

Zusammen 

(MilLDM) 

71 298,4 

71 222,5 

65 069,8 

- 6 152,7 

12 339,5 

7 106,9 

7 031,0 

5 232,6 

920,0 

0,1 

- 6 152,7 

5 308,5 

7 031,0 

12 339,5 

(MUL DM) 

186,8 
12 339,5 

12 526,3 

160,0 
7 106,9 

7 266,9 

26,8 
5 232,6 

5 259,4 

- MB!. NW. 1991 S. 206. 
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